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  Stellenplan - Teil A:  Beamte

Wahlbeamte Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der 
und 2011 2010 tatsächlich besetzten Erläuterungen
Laufbahn- Stellen am 30.06.2010
gruppen

Wahlbeamte B 7 1 1 1

B 4 1 1 1

Höherer B 2 2 2 2

Dienst A 16 2 2 2

A 15 11 11 10

A 14 12,5 16,5 15,5

A 13 12,5 11 10,5

Gehobener A 13 15,5 12,5 11,5

Dienst A 12 42 47 47

A 11 88,5 89 85,5

A 10 40,5 41 37,5

A 9 17 13,5 13,5

Mittlerer A 9  31 28,5 28,5

Dienst A 8 39,5 38,5 38,5

A 7 5 5 5

A 6 0 0 0

G e s a m t : 321 319,5 309

Vermerke,Besoldungs-
gruppe
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  Stellenplan - Teil B:  Tariflich Beschäftigte

Zahl der Stellen 2011 Vermerke, Erläuterungen

Entgeltgruppe 15 TVöD 3,5

14 TVöD 9,5

13 TVöD 8,5

12 TVöD 17,5

11 TVöD 41

10 TVöD 19

9 TVöD 158,5

8 TVöD 56,5

7 TVöD 0

6 TVöD 92

5 TVöD 32,5

4 TVöD 2,5

3 TVöD 7,5

2 TVöD 7,5

1 TVöD 0

  Sondertarif 35

G e s a m t : 491

32

2,5

5,5

8

62

57,5

0

88,5

0

36

391,5 383,5

0

36

32

2,5

7

8,5

63

58

0

89,5

9,5

Zahl der tatsächlich besetzten 
Stellen am 30.06.2010

38,5

18

3

8

9,5

17,5

38,5

15

Entgeltgruppe / Sondertarif Zahl der Stellen 2010

17,5

3

8,5

505



B 7 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A  7 A6 Gesamt

01.01 Politische Gremien 0,5 0,5

01.02 Verwaltungsführung 1 1 2 2 1 1 8

01.03 Gleichstellung von Frau und Mann 0,5 0,5

01.04 Beschäftigtenvertretung 1 1

01.05 Rechnungsprüfung 1 2 2 1 6

01.06 Zentrale Dienste 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2 5,5

01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1 1

01.08 Personalmanagement 1 2 4 2 2,5 2,5 14

01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen 0,5 1 2 3 2 3 5,5 2 19

01.10
Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte 
Informationsverarbeitung

0,5 0,5 2,5 3 3 9,5

01.11 Recht 1 1 2 4

01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,5 1 1 2,5

01.13 Technisches Immobilienmanagement 0,5 1 0,5 2

01.14 Kommunalaufsicht 0,5 1 1 1,5 4

01.15 Kreispolizeibehörde 1 1 1 3 1 1 8

02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten 0,5 1 1,5 1 1 5

02.02 Verbraucherschutz 0,5 1,5 2

02.03 Tiergesundheit 1,5 1 2,5

02.04 Verkehrsangelegenheiten 0,5 1 0,5 0,5 2 2,5 4,5 11,5

02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 2 2

Produkt-
gruppe

  Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Ha ushaltsgliederung   - BEAMTE  -

Gehobener Dienst Mittlerer DienstBezeichnung Wahlbeamte Höherer Dienst
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B 7 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A  7 A6 Gesamt

Produkt-
gruppe

  Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Ha ushaltsgliederung   - BEAMTE  -

Gehobener Dienst Mittlerer DienstBezeichnung Wahlbeamte Höherer Dienst

02.06 Kfz-Angelegenheiten 0,5 1,5 2

02.07
Personenbezogene Aufenthalts- und 
Statusfragen

1 2,5 2 2 3 1 11,5

02.09 Wahlen 0,5 0,5

02.10 Bevölkerungsschutz 3 1 6,5 3 1 14,5

02.11 Rettungsdienst 0,5 1 6,5 3,5 1 12,5

03.01 Förderschulen 0,5 0,5 1

03.02 Berufskollegs 0,5 1,5 0,5 2,5

03.04 Sonstige schulische Aufgaben 1 1 2,5 1 1,5 7

04.01 Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung 0,5 0,5

04.02 Volkshochschule 3 1 1 1 0,5 6,5

04.03 Museum 0,5 0,5

05.01 Unterstützung von Senioren 0,5 0,5 2 0,5 3,5

05.02
Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei 
Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen

1 0,5 2 7 5 1,5 2 3 22

05.03
Hilfen bei Einkommensdefiziten und 
Unterstützungsleistungen

1,5 0,5 0,5 0,5 2 5

05.04 Betreuungsleistungen 1 5 6

06.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege

0,5 1 1 1 0,5 4

06.02 Jugendarbeit und Familienförderung 0,5 0,5 0,5 1,5 3

06.03
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien

2 1 2 11,5 8,5 1 3,5 29,5

06.04 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz 0,5 1 1,5

07.01 Gesundheitsförderung 2 2 0,5 4,5
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B 7 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A  7 A6 Gesamt

Produkt-
gruppe

  Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Ha ushaltsgliederung   - BEAMTE  -

Gehobener Dienst Mittlerer DienstBezeichnung Wahlbeamte Höherer Dienst

07.02 Gutachten und Stellungnahmen 0,5 0,5

07.03 Gesundheitshilfe  0,5 0,5 0,5 4 5,5

07.04 Gesundheitsschutz 1 1,5 1 3,5

09.01 Räumliche Planung 1 0,5 3 1,5 6

09.02
Vermessung, Erhebung und Führung von 
Geobasisdaten 

0,5 1 1 3 5,5 1 12

09.03
Geoinformationsdienste, 
Geodatenmanagement

0,5 0,5 1

09.04 Grundstückswertermittlung 0,5 1 1,5

10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht 0,5 1 2,5 3,5 2,5 0,5 10,5

10.03 Wohnungsbauförderung 1 1 2

10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung 1 1

10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht 0,5 0,5 1

12.02 ÖPNV 1 0,5 1,5

13.01 Natur und Landschaft 0,5 1 3,5 1 1 7

14.01
Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen 
und Wasser

1 1 1 3 9,5 2 1 18,5

15.01 Wirtschaftsförderung 0,5 1,5 1 3
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt

01.01 Politische Gremien 0,5 0,5

01.02 Verwaltungsführung 2 4 6

01.04 Beschäftigtenvertretung 1 1 2

01.05 Rechnungsprüfung 1 1 2

01.06 Zentrale Dienste 1,5 1 9 3 1 15,5

01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1 1

01.08 Personalmanagement 1 1,5 2,5

01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen 1 4,5 0,5 1 7

01.10
Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte 
Informationsverarbeitung

3,5 1 0,5 2 0,5 7,5

01.11 Recht 0,5 1 1,5

01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3 7 1,5 7,5 19

01.13 Technisches Immobilienmanagement 4,5 1 5,5

01.15 Kreispolizeibehörde 1 2 3

02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten 0,5 0,5 0,5 1,5

02.02 Verbraucherschutz 2 1 5 0,5 8,5

02.03 Tiergesundheit 1 1 1 2 5

02.04 Verkehrsangelegenheiten 1 3,5 4 2,5 11

02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 1 1,5 3,5 6

02.06 Kfz-Angelegenheiten 1 1 11 4 3 20

02.07
Personenbezogene Aufenthalts- und 
Statusfragen

3,5 1 0,5 0,5 5,5

  Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung   - TARIFLICH BESCHÄFTIG TE -

Sonder-
tarif

Bezeichnung Entgeltgruppen - TVöD
Produkt-
gruppe
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt

  Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung   - TARIFLICH BESCHÄFTIG TE -

Sonder-
tarif

Bezeichnung Entgeltgruppen - TVöD
Produkt-
gruppe

02.10 Bevölkerungsschutz 1 3 2 0,5 6,5

02.11 Rettungsdienst 1 0,5 1 2,5

03.01 Förderschulen 1 5 1 1,5 1,5 4 14

03.02 Berufskollegs 2 11 13

03.04 Sonstige schulische Aufgaben 1 0,5 4,5 6

04.01 Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung 0,5 1 0,5 2

04.02 Volkshochschule 1 1 1 5 1 1 1 1,5 12,5

04.03 Museum 0,5 1,5 1 1 4

04.04 Heimatbildstelle 0,5 0,5

05.01 Unterstützung von Senioren 0,5 0,5

05.02
Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei 
Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen

0,5 1 3 1,5 1 1 0,5 8,5

05.03
Hilfen bei Einkommensdefiziten und 
Unterstützungsleistungen

100 0,5 100,5

05.04 Betreuungsleistungen 1 1

06.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege

0,5 0,5

06.02 Jugendarbeit und Familienförderung 0,5 0,5

06.03
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre 
Familien

3,5 1 2 2 5 1,5 31 46

07.01 Gesundheitsförderung 0,5 2,5 2,5 5,5 1 12

07.02 Gutachten und Stellungnahmen 1,5 1 0,5 3,5 0,5 7

07.03 Gesundheitshilfe  0,5 1 0,5 1 3

07.04 Gesundheitsschutz 0,5 1 5 3 1 10,5
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt

  Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung   - TARIFLICH BESCHÄFTIG TE -

Sonder-
tarif

Bezeichnung Entgeltgruppen - TVöD
Produkt-
gruppe

09.01 Räumliche Planung 1 1 1 3,5 6,5

09.02
Vermessung, Erhebung und Führung von 
Geobasisdaten 

0,5 3,5 4,5 2 10 2,5 7,5 5,5 36

09.03
Geoinformationsdienste, 
Geodatenmanagement

0,5 1 0,5 4,5 1,5 1,5 2 11,5

09.04 Grundstückswertermittlung 1 2 1 2 6

10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht 8 5 1 1,5 3 18,5

10.03 Wohnungsbauförderung 1 1 0,5 2,5

10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung 1 1 2

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen 1 3 1 2 0,5 0,5 8

13.01 Natur und Landschaft 1 1

13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft 1 1,5 2,5

14.01
Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen 
und Wasser

1 0,5 2 4,5 1 1,5 0,5 11

15.01 Wirtschaftsförderung 1 1 1 3

15.02 Tourismus 1 1
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Zahl Zahl Zahl am

2011 2010 01.10.2010

Kreisinspektoranwärter/in Anwärterbezüge 17 18 17

Kreissekretäranwärter/in Anwärterbezüge 7 8 8

Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/in Anwärterbezüge 0 1 1

Kauffrau/mann für Bürokommunikation Ausbildungsvergütung 14 13 13

Informatikkaufmann/frau Ausbildungsvergütung 1 0 0

Vermessungstechniker/in Ausbildungsvergütung 1 4 3

Forstwirt Ausbildungsvergütung 1 1 1

Lebensmittelkontrolleur/in Ausbildungsvergütung 1 0 1

Praktikanten Pauschale 3 3 3

G e s a m t : 45 48 47

  Stellenübersicht - Teil  B: Dienstkräfte in Ausbildung

Vermerke, Erläuterungen

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Die nstkräfte

Bezeichnung Art der Vergütung
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Übersichten
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Bürgschaft gewährt für Betrag Bank Art
Elterninitiative "Kleine Freunde"e.v. 51.129 € KSK Köln Ausfallbürgschaft
Hemmerholzer Weg 18, 51597 Morsbach  
Neubau des Kindergartens Der OBK übernimmt als zuständiger örtlicher Träger
Engelskirchen-Schnellbach der öffentl. Jugendhilfe für die Mietzahlungen aus 

dem Mietvertrag zw. der Bauunternehmung und der 
Johanniter Unfallhilfe e.V. die Bürgschaft.
(siehe KT-Beschluss v. 18.03.2004)

Neubau des Kindergartens Der OBK übernimmt als zuständiger örtlicher Träger
Engelskirchen-Osberghausen der öffentl. Jugendhilfe für die Mietzahlungen aus 

dem Mietvertrag zw. der Bauunternehmung und der 
Johanniter gGmbH die Bürgschaft.
(siehe KT-Beschluss v. 22.09.2005)

Übernahme einer Ausfallbürgschaft Der OBK übernimmt als Gesellschafter des Klinkums
Kreiskrankenhaus Waldbröl Oberbergs  entsprechend seinem Gesellschafteranteil 

gem. § 18 des Gesellschaftsvertrages in Höhe v. 95,7 %
eine Ausfallbürgschaft für den von der Kreissparkasse
Köln zur Verfügung gestellten Darlehensrahmen. Die 
Bürgschaft gilt zeitlich begrenzt für die Dauer bis zum 
30.06.2025 (siehe KT-Beschluss v. 25.09.2008).

Gemeinnützige Gesellschaft Der Rheinisch-Bergische Kreis, der Oberbergische
"Das Bergische gGmbH" Kreis und der Zweckverband Naturpark Bergisches Land
Eichenhofstr. 31, 51789 Lindlar übernehmen eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe

von maximal 1.744.404 Euro für die durch das Land NRW
gewährten Fördermittel. (Projekt Wege durch die Zeit)

über die Bürgschaften
Übersicht
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D5 HH-Plan-Übersicht Sonderabgaben-2009 515

Übersicht über den Stand von Sonderabgaben 
 
Sonderabgaben sind einmalige oder laufende öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Gegensatz zu Steuern nicht der allgemeinen 
Mittelbeschaffung sondern der Finanzierung eines bestimmten Sachzwecks dienen. Im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen stellen sie keine 
Entgelte für eine empfangene oder bevorzugt angebotene Leistung  des öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens dar. Zu den Sonderabgaben zählen 
auch Leistungen, bei denen an Stelle der Finanzierungsfunktion die Antriebs- und Ausgleichsfunktion im Vordergrund steht. 
 
Bei den nach  § 5 des Landschaftsgesetzes NW erhobenen Ersatzgeldern handelt es sich um Sonderabgaben, die zweckgebunden für 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden sind. Ersatzgelder werden erhoben, wenn bei einem Eingriff in Natur 
und Landschaft der erforderliche Ausgleich vom Verursacher nicht durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden kann. 
 
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.07.2003 (BverfG 2 BvL 1/99) sind die Länder verpflichtet, dem Haushalt als Anlage 
eine Übersicht über den Bestand und die Entwicklung von Sonderabgaben beizufügen. Analog zu dieser Regelung ist nachfolgend der Bestand 
und die Entwicklung der Ersatzgelder nach Landschaftsgesetz aufgeführt: 
 
 

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Ersatzgelder gemäß § 5 Landschaftsgesetz: 
 

Produktgruppe 1.13.01 
Natur und Landschaft 

Anfangsbestand 
2009 

Einnahmen 2009 Ausgaben 2009 
Endbestand 2009 
(=Anfangsbestand 

2010) 

 

Pflegemaßnahmen 
           27.098,56 € 22.479,72 € 1.264,84 €            48.313,44 € 

Investitionen           143.933,56 € 0,00 € 0,00 € 143.933,56 € 

Gesamtbestand 171.032,12 € 22.479,72 €                1.264,84 € 192.247,00 € 

 



Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Euro Euro Euro Euro

2009 15.729.500 €    7.674.500 €      5.060.000 €      

2010 15.220.000 €    5.150.000 €      4.915.000 €      

2011 4.060.000 €      2.900.000 €      1.610.000 €      

2012

Summe 15.729.500 €    22.894.500 €    14.270.000 €    7.815.000 €      1.610.000 €      

Verpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Ausgaben

Anlage VE 516
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Übersichten gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO 
 
 
 
Informationen zu Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform können dem 

Beteiligungsbericht entnommen werden, welcher jährlich fortgeschrieben wird.  

 

 





Erfolgspläne/Wirtschaftspläne
gem. § 2 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO
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Die Planungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2011 der  

Gesellschaften Klinikum Oberberg und OVAG liegen noch nicht vor. 





Zuwendungen
an die Kreistagsfraktionen

gem. § 40 Abs. 3 KrO
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Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO, § 40 Abs. 3 Satz 2 KrO 

 
Zuwendungen an Fraktionen   -   Teil A:   Geldleist ungen 

 

 

Nr. 

 

Fraktion 

Haushaltsansatz 

            2011          |         2010 

            Euro          |         Euro 

Ergebnis der 

Jahresrechnung 

2009 Euro 

 

Erläuterungen  

1 2 3 4 5 6 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

 
CDU - Kreistagsfraktion 
 
 
SPD - Kreistagsfraktion 
 
 
FDP - Kreistagsfraktion 
 
 
Kreistagsfraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
 
 
UWG – Kreistagsfraktion 
 
 
Kreistagsfraktion DIE LINKE 

 
38.420 

 
 

25.990 
 
 

15.820 
 
 

15.820 
 
 
 

./. 
 
 

11.300 

 
38.420 

 
 

25.990 
 
 

15.820 
 
 

15.820 
 
 
 

./. 
 
 

11.300 

 
37.697,81 

 
 

26.608,09 
 
 

14.342,21 
 
 

14.342,21 
 
 
 

8.680,65 
 
 

2.161,02 

Nach § 40 KrO i.V.m. § 12 der Hauptsatzung für 

den Oberbergischen Kreis gewährt der Kreis den 
Fraktionen folgende Zuwendungen zu den 

sächlichen und personellen Aufwendungen für die 
Geschäftsführung: 

 

1. Grundbetrag  

     je Fraktion  9.040,00 Euro jährlich 

2. Betrag je 

    Fraktionsmitglied  1.130,00 Euro jährlich 

 

Für 2011 ergibt sich ein 

Gesamtzuwendungsbetrag von 107.350 Euro.  

 
 

 

 

Die UWG bildet in der neuen Wahlperiode keine 

Fraktion mehr. 
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Anlage 10 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO, § 40 Abs. 3 Satz 2 KrO 

 

Zuwendungen an Fraktionen   -   Teil B:   Geldwerte  Leistungen 

Fraktion:   CDU-Kreistagsfraktion, SPD-Kreistagsfra ktion, Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP -Kreistagsfraktion 
und Kreistagsfraktion DIE LINKE  

 

Zweckbestimmung 

Geldwert 

          2011            |            2010           |      mehr (+) 

                              |                               |     weniger (-) 

          Euro            |            Euro           |          Euro 

 

Erläuterungen 

1 2 3 4 5 

1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpersch aft für die 

Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische 

Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 

0 0  

Geldwerte 

Leistungen werden 

nicht gewährt. 

2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0   
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 

Fraktionssitzungen 

0 0   

4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 

0 0   

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 

0 0   

6. Sonstiges 0 0   

 





Zuordnung von 
Ausschüssen zu Produktgruppen

531





Zuordnung von Ausschüssen zu Produktgruppen

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Bezeichnung Ausschuss
Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Bezeichnung Ausschuss

KT / KA / FinanzA 1.06

KT / KA / FinanzA 1.06.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege

JugendhilfeA

1.01 1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung JugendhilfeA

1.01.01 Politische Gremien KT / KA 1.06.03
Individuelle Hilfen für junge Menschen und 
ihre Familien

JugendhilfeA

1.01.02 Verwaltungsführung KT / KA 1.06.04
Leistungen nach dem 
Bundeselterngeldgesetz

JugendhilfeA

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau KT / KA 1.07

1.01.04 Beschäftigtenvertretung KT / KA 1.07.01 Gesundheitsförderung Ausschuss für Gesundheit, Feuerschutz ...

1.01.05 Rechnungsprüfung KT / RPA 1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen Ausschuss für Gesundheit, Feuerschutz ...

1.01.06 Zentrale Dienste KT / KA 1.07.03 Gesundheitshilfe  Ausschuss für Gesundheit, Feuerschutz ...

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit KT / KA 1.07.04 Gesundheitsschutz Ausschuss für Gesundheit, Feuerschutz ...

1.01.08 Personalmanagement KT / KA 1.08

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen KT / KA / Finanzausschuss 1.08.01 Sportförderung SportA

1.01.10
Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte 
Informationsverarbeitung

KT / KA 1.09

1.01.11 Recht KT / KA 1.09.01 Räumliche Planung KreisentwicklungsA

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement BauA 1.09.02
Vermessung, Erhebung und Führung von 
Geobasisdaten 

KreisentwicklungsA

1.01.13 Technisches Immobilienmanagement BauA 1.09.03
Geoinformationsdienste, 
Geodatenmanagement

KreisentwicklungsA

1.01.14 Kommunalaufsicht KT / KA 1.09.04 Grundstückswertermittlung KreisentwicklungsA

1.01.15 Kreispolizeibehörde KT / KA / Polizeibeirat 1.10

1.02 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht BauA

1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten KT / KA 1.10.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege BauA

1.02.02 Verbraucherschutz UmweltA 1.10.03 Wohnungsbauförderung BauA

1.02.03 Tiergesundheit UmweltA 1.10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung BauA

1.02.04 Verkehrsangelegenheiten KT / KA 1.10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht BauA

1.02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse KT / KA  / KreisentwicklungsA 1.12

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten KT / KA 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen BauA

1.02.07
Personenbezogene Aufenthalts- und 
Statusfragen

KT / KA 1.12.02 ÖPNV KreisentwicklungsA

1.02.08 Statistik KT / KA  / KreisentwicklungsA 1.13

1.02.09 Wahlen KT / KA 1.13.01 Natur und Landschaft UmweltA

1.02.10 Bevölkerungsschutz Ausschuss für Gesundheit, Feuerschutz ... 1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft KT / KA / FinanzA

1.02.11 Rettungsdienst Ausschuss für Gesundheit, Feuerschutz ... 1.14

1.03 1.14.01
Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen 
und Wasser

UmweltA

1.03.01 Förderschulen SchulA 1.15

1.03.02 Berufskollegs SchulA 1.15.01 Wirtschaftsförderung Kreisentwicklungsausschuss 

1.03.03 Schülerbeförderung SchulA 1.15.02 Tourismus Kreisentwicklungsausschuss

1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben 1.16

1.04 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen FinanzA

1.04.01
Kommunale Veranstaltungen / 
Kulturförderung

KulturA 1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft FinanzA

1.04.02 Volkshochschule KulturA

1.04.03 Museum KulturA

1.04.04 Heimatbildstelle KulturA Baumaßnahmen werden dem jeweiligen Sachgebiet bzw. der Produktgruppe zugeordnet, z. B. werden Straßenbaumaßnahmen

1.05 in der Produktgruppe 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen abgebildet, Baumaßnahmen im Schulbereich werden im Produktbereich

1.05.01 Unterstützung von Senioren SozialA Schulträgeraufgaben ausgewiesen, usw. (Der Produktbereich Schulträgeraufgaben ist aber grundsätzlich dem Schulausschuss

1.05.02 Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei 
Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen SozialA zugeordnet). Die Baumaßnahmen sind deshalb im Vorbericht nochmals dargestellt.

1.05.03
Hilfen bei Einkommensdefiziten und 
Unterstützungsleistungen

SozialA

1.05.04 Betreuungsleistungen SozialA

    Räumliche Planung und Entwicklung, 
    Geoinformationen

    Bauen und Wohnen

    Allgemeine Finanzwirtsschaft

    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

    Natur- und Landschaftspflege

    Umweltschutz

    Wirtschaft und Tourismus

    Schulträgeraufgaben

    Kultur und Wissenschaft

    Soziale Leistungen

    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      Gesamtergebnisplan

      Gesamtfinanzplan

    Innere Verwaltung

    Sicherheit und Ordnung

    Gesundheitsdienste

    Sportförderung
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Finanzstellen (PSP-I)

535



Investitionselemente Erläuterung 536

Invest i t ionselemente /  Finanzstel len 

 

Auch im doppischen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht 

verzichtet werden. Der Oberbergische Kreis erlässt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung. Diese nennt neben Summen der 

Aufwendungen und Erträge auch die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Ein- und Auszahlungen, bei denen 

auch künftig zwischen „laufenden“ Ausgaben und Investitionsausgaben unterschieden wird sowie der erforderliche Kreditbedarf, werden im 

Finanzplan und in der Finanzrechnung ausgewiesen. Zudem werden die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen separat im Haushaltsplan 

neben dem Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen, dabei wird nochmals zwischen Investitionsmaßnahmen oberhalb bzw. unterhalb der 

Wertgrenze unterschieden, vgl. § 7 der Haushaltssatzung. Baumaßnahmen im Bereich Hoch- oder Tiefbau sowie einzelne Investitionen 

(oberhalb der Wertgrenze) werden einzeln ausgewiesen. Typische Ersatzbeschaffungen (Mobiliar, ADV-Ausstattung, Laborgeräte, etc.) 

werden dagegen häufig zusammengefasst. Die Planansätze (Einzahlungen/Auszahlungen) für die Investitionsmaßnahmen werden auf sog. 

PSP-Investitionselementen (alternative Bezeichnung: Finanzstellen) geführt, die Investitionselemente besitzen damit eine strukturierende 

Funktion und bilden gewissermaßen das Investitionsprogramm für das aktuelle Haushaltsjahr. Für die Zuordnung von Einzahlungen und 

Auszahlungen zur Investitionstätigkeit kommt es darauf an, ob die Zahlungsströme vermögenswirksam sind. Wird dagegen kein neues 

Sachvermögen geschaffen, sind die erbrachten Leistungen vielmehr als „Erhaltungsaufwand bzw. als Unterhaltungsaufwand“ zu 

qualifizieren. Die Auszahlungen dafür dürfen dann nicht mit Krediten für Investitionen finanziert werden, sondern stellen Aufwendungen dar, 

die im Ergebnisplan zu veranschlagen sind (vgl. auch Ausführungen im Vorbericht zum Thema Kreisstraßen). Auf den folgenden Seiten 

werden die Planungselemente nachrichtlich aufgelistet Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst (vgl. § 35 GemHVO NRW). 

Diese planmäßigen Abschreibungen (= Aufwand, keine Auszahlung) sind unter den entsprechenden Haushaltsposition im Ergebnisplan zu 

veranschlagen. Die Abschreibungssimulation für den Haushaltsplan berücksichtigt aber nicht nur die geplanten Anlagen, sondern auch die 

Auswirkungen der Alt-Anlagen aus der Eröffnungsbilanz (Gebäude, Straßen, etc.) bzw. der Investitionen der vergangenen Jahre.  
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Kosten- und Leistungsrechnung  

 

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Sie dient in erster Linie der internen 

Steuerung. Die Ergebnis- und Finanzrechnung im Haushaltsplandruck ist dagegen eine allgemeine Darstellung der Kosten, weil durch sie 

die sachzielbezogenen Kosten der Fachämter, aber auch die Aufwendungen der Querschnittsämter oder Gemeinkosten, zu 

Kostenartengruppen (z. B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Kosten) 

zusammengefasst werden. Der Detaillierungsgrad die Planungskosten geht durch die Vorgaben des Gesetzgebers zur Darstellung der 

Haushaltsdaten unterteilt nach vorgegebenen Ertrags- und Aufwandsarten verloren. Die intern orientierte Kosten- und Leistungsrechnung 

dagegen liefert Informationen zu speziellen Kostenarten (welche Art von Kosten), zu den Kostenstellen (wo entstehen die Kosten) und zu 

den Kostenträgern (für welche Produkte entstehen Kosten). Beispiel: Die Gebäudekosten des Kreishauses (Sanierung, Energie, 

Versicherung, Abschreibungen, uws.) werden zentral über eine Kostenstelle abgewickelt. Diese Querschnittskosten oder Gemeinkosten 

werden im Rahmen der KLR bzw. im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Produkte nach bestimmten Schlüsseln verrechnet. Im 

Haushaltsplandruck erscheinen die Positionen der KLR damit nicht, sie dient, wie oben bereits gesagt, in erster Linie der internen 

Steuerung.  

 

Jede Gemeinde in NRW soll entsprechend § 18 GemHVO NRW eine Kosten- und Leistungsrechnung  zur Unterstützung der 

Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit nach den örtlichen Bedürfnissen führen. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sei dem Rat zur Kenntnis vor.  

 

Die Kostenrechnung dient damit der Planung, der Steuerung und der Kontrolle des wirtschaftlichen Geschehens, gleichzeitig sollen alle 

Planungskosten bzw. später Ist-Kosten verursachungsgerecht auf die einzelnen Produktbereiche verteilt werden. Die Regelung gibt den 

Gemeinden die Befugnis, die Kosten- und Leistungsrechnung nach ihren Bedürfnissen zu führen. Die Gemeinde entscheidet danach 

eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung und hat insoweit einen großen 

Entscheidungsspielraum. Die konkrete Ausgestaltung ist nach den örtlichen Erfordernissen auszurichten. Die örtlichen Bestimmungen zur 

Kosten- und Leistungsrechnung werden im Folgenden vorgestellt.  
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Als Kostenstelle bezeichnet man in der Literatur häufig eine organisatorische Einheit, die den Ort der Kostenentstehung darstellt. Orte der 

Kostenentstehung sind beispielsweise Organisationseinheiten (Ämterkostenstellen), Immobilien (Gebäudekostenstellen) oder technische 

Einrichtungen/Geräte bzw. Fahrzeuge (Objektkostenstellen). Hilfskostenstellen hingegen sind reine Kostensammler. Meist handelt es sich 

dabei um Gemeinkosten (z.B. Haftpflichtversicherung), die in ihrer Entstehung keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.  

 

Die Differenzierung der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgte unter Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse bzw. die 

Kostenstellenbildung orientiert sich an den vorhandenen Strukturen. So wurden zunächst drei Kostenstellengruppen für die spätere 

Gliederung der Kostenstellen eingerichtet: 

• Hilfskostenstellen, z. B. für Kosten der Beihilfe, Kosten für Fortbildungen, etc. 

• Objektkostenstellen für Gebäude, Fahrzeuge, AfA-Kostenstellen 

• Fachkostenstellen, z. B. für Organisationseinheiten 

 

Die Hilfskostenstellen werden in der Regel im Rahmen einer Verteilung verrechnet, im Haushaltsplandruck werden diese üblicherweise in 

den Zeilen 11 bis 16 ausgewiesen. Gemeinkosten (z. B. Gebäudekosten) werden dagegen üblicherweise im Rahmen einer Umlage 

verrechnet, diese Kosten werden in den Zeilen 27 bis 28 im Haushaltsplandruck ausgewiesen. 

 

Um das Thema zu veranschaulichen, werden beispielhaft einige Kostenstellen genannt. Hilfskostenstellen bestehen immer aus einer      

4-stelligen Ziffernfolge, z. B. Kostenstelle 1016 für die Abwicklung der Dienstreisen. Auch alle Arten von Versicherungen (Haftpflicht-, 

Elektronikversicherung oder die Unfallversicherung für Kreistagsmitglieder, usw.) werden über Hilfskostenstellen abgewickelt. Weitere 

typische Beispiele für Hilfskostenstellen sind Kosten der Beihilfe, Beiträge zur Sozialversicherung oder zur Versorgungskasse, Kosten der 

Aktenvernichtung, Kosten für Datenleitungen oder Kosten für zeitlich befristete Projekte (z. B. Zensus 2011). Objektkostenstellen wurden 

insbesondere für die Abwicklung der Gebäudekosten oder die Kosten des Fuhrparks (Kfz-Kostenstellen) eingerichtet, diese bestehen 

immer aus einer 5-stelligen Ziffernfolge, z. B. Kostenstelle 12020 für die Abwicklung des Gebäudes Berufskolleg Gummersbach. Auf 

dieser Gebäudekostenstellen werden unterschiedliche Planungskonten (= Kostenarten) berücksichtigt: z. B. Strom, Fernwärme, Wasser, 

Sanierungsmaßnahmen, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung oder die Grundsteuer. Die Fachkostenstellen 
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werden in der Regel für die Abrechnung von Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur oder sonstigen Sach- und Dienstleistungen 

genutzt. Die Organisationskostenstellen bestehen aus einer 6-stelligen Ziffernfolge, z. B. Kostenstelle 100310 für die Kosten der 

Polizeibehörde.  

 

Neben der Einrichtung der Kostenstellenstruktur besteht die Hauptaufgabe darin, ein geeignetes Verrechnungsverfahren bzw. geeignete 

Verrechnungsschlüssel auszuwählen. Die Definition von "geeigneten" Bezugsgrößen oder Verrechnungsschlüsseln ist unter 

Berücksichtigung örtlicher Strukturen und Erfordernisse in das Ermessen der Gemeinde gestellt.  

 

Die Kosten des Gebäudes Kreishaus werden beispielsweise anhand einer statistischen Kennziffer Belegungsfläche Kreishaus               

(Einheit: m²) auf die verschiedenen Organisationskostenstellen verrechnet. In einem zweiten Verrechnungsschritt werden diese Kosten 

weiter auf die Produkte verteilt. Andere Gebäudekosten können in Summe zu 100 Prozent unmittelbar verrechnet werden. So werden die 

Gebäudekosten des Berufskollegs Gummersbach direkt auf das Produkt Berufskolleg Gummersbach im Produktbereich Berufsschulen 

verrechnet. Für Kosten der Beihilfe werden als Bezugsbasis dagegen die Plankosten der Beamtenbesoldung berücksichtigt, d. h. die 

Beihilfe wird per Dreisatz im Verhältnis der geplanten Beamtenbesoldung verrechnet. Für die spätere Abrechnung der Ist-Kosten müssen 

selbstverständlich die Ist-Kosten der Beamtenbesoldung als Bezugsbasis berücksichtigt werden. Andere Kosten wie die der Fortbildung 

werden dagegen nach festen Prozentsätzen nach Erfahrungswerten verteilt. Im Rahmen der Haushaltsplanung können nur 

Erfahrungswerte berücksichtigt werden, im Rahmen des Jahresabschlusses könnten dagegen die Kosten anhand der tatsächlichen 

Inanspruchnahme auf die Fachkostenstellen verteilt werden.  

 

Bei der Suche nach einer verursachungsgerechten Bezugsgröße oder Verteilungsschlüssel stößt man früher oder später auf folgendes 

Problem: Gerechte Verteilungsschlüssel können zu ungerechten  Ergebnissen führen und umgekehrt . Organisationseinheiten (bzw. 

Produktbereiche) die in einem sanierungsbedürftigen Gebäude untergebracht sind, bekommen im Verhältnis relativ mehr Gebäudekosten 

für Energie und Sanierung zugeordnet als andere Organisationseinheiten. Da die Organisationseinheiten sich in der Regel ihren 

Arbeitsort nicht aussuchen können, kann diese Art der Verrechnung als ungerecht bewertet werden. Dagegen ist es aber rational 

begründet, die Gebäudekosten möglichst sachgerecht den einzelnen Fachämtern zuzuordnen. Ein anderes Beispiel ist die Beihilfe. 
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Folgende Frage soll diskutiert werden: Sollen Beihilfekosten personenbezogen verrechnet werden oder pauschal im Wege einer 

Kopfpauschale? Bei einer personenbezogenen Verrechnung werden die Organisationseinheiten benachteiligt, deren Altersdurchschnitt 

über dem Gesamtdurchschnitt liegt (es wird hier angenommen, dass es eine Korrelation zwischen Alter der Beschäftigen und Kosten der 

Beihilfe gibt). Die Kosten der Beihilfe wären dann aber hochgradig genau zugeordnet. Das könnte aber mit Blick auf das Produkt dazu 

verleiten, möglichst junge Kollegen bei internen Stellenbesetzungen zu bevorzugen, da diese weniger Beihilfekosten "produzieren" und 

damit ein Produkt im Vergleich weniger belasten. Dagegen werden bei einer pauschalen Verteilung von Kosten der Beihilfe besonders 

Abteilungen mit einem jugendlichen Altersdurchschnitt benachteiligt, obwohl dieser Personenkreis unter Umständen gar keine 

Beihilfekosten verursacht. Die Frage, was ist verursachungsgerecht, lässt sich somit nicht immer eindeutig beantworten. Gerechte 

Verteilungsschlüssel können zu ungerechten Ergebnissen führen und umgekehrt! 

 

Neben diesen Grundregeln sowie der Unterscheidung in Ist-Kosten- und Plankosten-Rechnung wurden bei der Ausgestaltung 

insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigt: 

• Objektivität,  

• Rationalität 

• Klarheit, 

• formelle Ordnungsmäßigkeit sowie  

• Wirtschaftlichkeit.  

 

Der Oberbergische Kreis hat rd. 700 Kostenstellen (Stand: November 2010) eingerichtet. Über die kostenartengenaue Planung ergibt sich 

ein hoher Detaillierungsgrad. Die im SAP-System im Hintergrund ausgeführte Kostenrechnung könnte man zusätzlich auch in Papierform 

vorlegen, allerdings ist der Detaillierungsgrad durch die iterative Verrechnung im SAP-System so umfangreich, dass es für einen 

Ausdruck aller Kostenrechnungsschritte mit allen Kleinstbeträgen für einen Haushaltsplanungszeitraum von vier Jahren ca. 10.000 Blatt 

Papier bedürfte, um das vollständige Verrechnungsmodell mit allen Senderregeln und den Definitionen der Segmente zu dokumentierten.  
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Da jede Verwaltung ihr Verrechnungsmodell eigenverantwortlich mit dem gegebenem Entscheidungsspielraum aufstellt, ist eine 

Vergleichbarkeit  von Produkten von verschiedenen Verwaltungen prinzipiell nicht  möglich. So kann Kommune A die Kosten der Beihilfe 

zentral im Produkt Personalbetreuung verbucht haben, Kommune B verteilt dagegen die Kosten nach einer Kopfpauschale auf alle 

Produkte und Kommune C wiederum hinterlegt eine individuelle  Bezugsgröße. Die Frage nach einem sachgerechten Verteilungsprozess 

bzw. einem gerechtem Verteilungsergebnis liegt im Auge des Betrachters und kann rational ganz unterschiedlich begründetet werden. 

Insofern wird es zum Thema KLR immer Widersprüche und andere Meinungen geben. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, dass 

es die eine optimale Verrechnungsstrategie nicht  gibt. In einer derartigen Situation wird man vielmehr feststellen, dass nebeneinander 

gleichwertige Verrechnungsmodelle existieren.  

 

Allerdings verursachen der Entscheidungsprozess und die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die anschließende 

Pflege des Verrechnungsmodells selber Kosten . Je aufwendiger ein Verrechnungsmodell ausgestaltet wird, umso höher sind die Kosten 

der Informationsbeschaffung sowie der laufenden Pflege und Anpassung. Vor diesem Hintergrund muss die Frage gestellt werden, 

welchen Nutzen der Bürger oder die Politik davon haben, wenn die Kosten für Fortbildung und Dienstreisen mit zwei Nachkommastellen 

genau auf die Produktbereiche verrechnet werden (müssen). In einer solchen Kostensituation kann der Nutzen eines Modells mit 

unvollständigen Informationen und einfachen Verrechnungsschlüsseln genau so überzeugend und rational sein wie eine "teure" Lösung 

mit vollständigen Informationen.  
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